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Corona-Pandemie - Beibehaltung der erhöhten Fördersätze für 
Ferienprogramme in der Jugendarbeit 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreis- und Umweltausschuss beschließt, vor dem Hintergrund der COVID-19-

Pandemie die Erhöhung der Fördersätze für Ferienprogramme und Jugendfreizeiten 

um 50 % bis 30.04.2021 beizubehalten. 
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Darlegung des Sachverhalts / Begründung: 
 
Für Veranstaltungen und Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung können 

die Träger der Kinder- und Jugendarbeit vom Land Rheinland-Pfalz und vom Kreis 

Ahrweiler Fördermittel erhalten. Die Kreisförderung ist in den Förderungsrichtlinien 

des Jugendamtes der Kreisverwaltung Ahrweiler in der ab 01.01.2020 geltenden 

Fassung geregelt. Danach können Veranstaltungen der außerschulischen Jugend-

bildung gefördert werden, an denen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im 

Alter von 6 bis 27 Jahren teilnehmen und die im Landkreis Ahrweiler wohnen. 

 

Bedingt durch die Corona-Pandemie stehen die Jugendpfleger/innen und sonstigen 

Akteure vor Ort - insbesondere bei der Planung und Durchführung von Ferienpro-

grammen - vor großen Herausforderungen, da z. B. jeweils aktuell gültige Vorgaben 

berücksichtigt sowie Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt werden müssen. 

Auch hinsichtlich der Gruppengröße müssen ggf. Einschränkungen vorgenommen 

werden, wodurch entstehende Kosten auf eine geringere Teilnehmer/innenzahl als 

üblich umgelegt werden müssen. Viele Angebote mussten und müssen konzeptionell 

verändert bzw. neu und häufig digital bzw. online gestaltet und umgesetzt werden. 

Dadurch entstanden und entstehen den Anbietern zum Teil deutlich höhere Kosten. 

 

Vor diesem Hintergrund und in Kenntnis, dass das Land ebenfalls die betreffenden 

Fördersätze erhöhte, beschloss der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 

22.06.2020 einstimmig die Erhöhung der Fördersätze um 50 % für Ferienprogramme 

vor Ort und Jugendfreizeiten in den Sommer- und Herbstferien im Jahr 2020. Mit 

Einverständnis des Kreis- und Umweltausschusses (Sitzung am 07.12.2020) wurde 

die entsprechende Erhöhung der Fördersätze bis Ende des Jahres auch für Ferien-

programme in der Weihnachtszeit verlängert. 

 

Mit „elektronischem Brief“ vom 16.12.2020 informierte das Ministerium für Familie, 

Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz die Träger der 

Jugend- und Jugendsozialarbeit darüber, dass erneut u. a. die Regelförderung von 

sozialen Bildungsmaßnahmen (Jugendfreizeiten) temporär - vorerst bis 30.04.2021 - 

geändert worden sei - Tagessatz und Betreuungsschlüssel (siehe Anlage). 

 

Um den Pandemie bedingten erhöhten Planungs- und Durchführungsaufwand anzu-

erkennen und den Trägern Planungssicherheit zu ermöglichen, schlägt die Verwal-

tung vor, die um 50 % erhöhten Fördersätze des Kreises für Ferienprogramme und 

Freizeiten in Anlehnung an die Regelung des Landes bis einschließlich 30.04.2021, 

d. h. auch für Maßnahmen in den Osterferien, beizubehalten. 

 

Zur Information: Im Jahr 2020 ist im Vergleich zu 2019 ein Rückgang der Anzahl der 

betreffenden Maßnahmen um rund 50 % zu verzeichnen. Trotz der erhöhten Förder-

sätze standen zum 31.12.2020 noch rund 25.000 € und damit mehr als 35 % der 

Haushaltsmittel zur Verfügung. Zwar waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vor-

lage die in den Weihnachtsferien durchgeführten Aktionen noch nicht abgerechnet. 
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Auf Basis der vorliegenden Voranmeldungen für diese Maßnahmen ist jedoch mit 

keiner bedeutenden Änderung zu rechnen. Festzuhalten ist, dass die vorhandenen 

Mittel auch mit den erhöhten Fördersätzen in 2020 ausreichten. 

 
 
Im Auftrag  
 
 
 
S. Hornbach-Beckers 
Fachbereichsleiterin 

 
 
 
Anlagen zur Vorlage: 
„Elektronischer Brief“ des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz vom 16.12.2020 
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